
 

 

Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
Ludwigshafen-Innenstadt vom 12.12.2022 

 
 
Aufgrund § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994, (GVBI., S. 153), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Januar 2022 (GVBl. S. 21), in Verbindung 
mit § 142 Abs. 1 in Verbindung mit den Absätzen 3 und 4 des Baugesetzbuches – jeweils in der 
am Tag der Beschlussfassung geltenden Fassung - hat die Gemeindevertretung der Stadt Lud-
wigshafen am Rhein durch Beschluss des Stadtrats vom 12.12.2022 folgende Satzung über die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ludwigshafen-Innenstadt“ beschlossen:  
 
 

§1 
 Festlegung des Sanierungsgebietes 

 
Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet im Stadtteil Ludwigshafen-Mitte liegen städtebau-
liche Missstände im Sinne von § 136 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauGB vor. Dieser Bereich soll durch 
städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbessert oder umgestaltet werden. Das 
insgesamt 50 ha umfassende Gebiet wird hiermit förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt und 
erhält die Bezeichnung „Sanierungsgebiet Ludwigshafen-Innenstadt“. Die Sanierung wird im 
vereinfachten Verfahren nach § 142 Abs. 4 BauGB durchgeführt, die Anwendung der §§ 152 bis 
156a BauGB wird ausgeschlossen. Die Genehmigungspflichten des § 144 Baugesetzbuch fin-
den Anwendung. Ausgleichsbeträge werden nicht erhoben. 
 
Die Grenzen des Sanierungsgebietes ergeben sich aus nachfolgender Regelung. Das Sanie-
rungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im beigefügten Lage-
plan abgegrenzten Fläche. Dieser Lageplan ist Bestandteil der Satzung und ist als Anlage dieser 
Bekanntmachung beigefügt.  
 
 

§2 
Grenzen des Sanierungsgebiets 

 
Das großräumige Sanierungsgebiet Ludwigshafen-Innenstadt wird begrenzt durch: 
 
Im Norden: 
Rathausplatz, Ludwigsplatz, Sumgaitallee 
 
Im Osten:  
Rheinuferstraße, Zollhofstraße, Lichtenberger Ufer 
 
Im Süden: 
Bundesstraße 37 (Hochstraße Süd) 
 
Im Westen: 
Danzinger Platz, Bahnhofstraße, Berliner Straße zwischen Bahnhof und Kaiser-Wilhelm-Straße, 
Heinigstraße zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Wredestraße 
 
 



 

 

usätzlich zum Hauptbereich umfasst das Sanierungsgebiet Ludwigshafen-Innenstadt einen 
weiteren kleinräumigen Teilbereich, der wie folgt begrenzt wird:  
 
Im Norden: 
Bahnhofstraße zwischen Lorientallee und Westendstraße 
 
Im Osten: 
Westendstraße zwischen Bahnhofstraße und Dörrhorststraße 
 
Im Süden: 
Dörrhorststraße zwischen Westendstraße und Lorientallee 
 
Im Westen: 
Lorientallee zwischen Dörrhorststraße und Bahnhofstraße. 
 
Die Sanierungssatzung umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der oben be-
schriebenen Grenzen. Der Lageplan mit den vorgenannten Grenzen ist Bestandteil dieser Sat-
zung und als Anlage der Bekanntmachung beigefügt. 
 
 

§3 
Flurstücke innerhalb der Grenzen des  

Sanierungsgebietes Ludwigshafen-Innenstadt 
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§4 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung wird gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
 
Mit Beschluss des Stadtrates vom 12.12.2022 wurde die Frist, in der die Sanierung durchgeführt 
werden soll, auf 15 Jahre festgelegt.  
 
Ludwigshafen am Rhein, 12.12.2022 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 
 
 
 
gez. Frau Jutta Steinruck 
Oberbürgermeisterin 
der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
 
  



 

 

Hinweise zur Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Ludwigs-
hafen-Innenstadt. 
 
I. Im Satzungsgebiet gelten folgende sanierungsrechtliche Vorschriften:  
 
1. Gemäß § 144 BauGB unterliegen alle für die Sanierung relevanten tatsächlichen und rechtli-
chen Vorgänge im Zusammenhang mit Grundstücken der besonderen Genehmigungspflicht. 
Dies gilt insbesondere für: 

- die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung oder Beseitigung baulicher Anlagen und 
wertsteigernde Veränderungen an Grundstücken, 

- die Teilung, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken. 
 
Die Genehmigung ist zu beantragen bei: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 
Dezernat IV 
Geoinformation, Vermessung und Stadterneuerung 
Rheinuferstraße 9 - Walzmühle – 
Zugang über Parkdeck 67061 Ludwigshafen am Rhein 
 
2. Der Gemeinde steht gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu. 
 
3. Im Sanierungsgebiet werden keine Ausgleichsbeträge nach §§ 152-156 BauGB erhoben. 
 
II. Geltendmachung von Verfahrens- und Formfehlern  
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
sofern sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf 
Grund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrens- und Formvorschriften über das Zustan-
dekommen der Satzung ist ebenfalls unbeachtlich, sofern sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 
 
Die einschlägigen Vorschriften können bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein Abtei-
lung Stadterneuerung, Rheinuferstraße 9, Zimmer 115 nach Absprache, innerhalb der Kernar-
beitszeit Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr sowie 
Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr, eingesehen werden. 
 
 
Anlage 
Lageplan des Sanierungsgebietes Ludwigshafen-Innenstadt 

 



 

 

 


